ERWERBSARBEITSLOSIGKEIT  UND  GRUNDEINKOMMEN

Wie wichtig die Einführung eines voraussetzungslosen Grundeinkommens mit Krankenversicherung für Erwerbsarbeitslose ist, verdeutlichen die Zahlen:

Das durchschnittliche Arbeitslosengeld betrug 2003 pro Monat 700,- Euro, die durchschnittliche Notstandshilfe monatlich 550,-- Euro.

Über 12.000 Personen (davon ca. 80% Frauen) bezogen keine Notstandshilfe, da diese nach dem Sippenhaftungsprinzip (Anrechnung des Partnereinkommens) und nicht nach dem Versicherungsprinzip berechnet wird. Diese Personen sind auch nicht krankenversichert.

Vergleicht man die genannten Beträge mit der Armutsschwelle von Euro 780,-- pro Monat, ist die weitverbreitete Armut unter Erwerbsarbeitslosen nicht überraschend:

Die Armutsgefährdung erwerbsloser Haushalte beträgt 26,3%, bei Langzeiterwerbslosen sogar 31,6%. 

Ein eigenes Kapitel sind die Zumutbarkeitsbestimmungen des Arbeitslosen-“versicherungs“-gesetzes. 

Sie stehen nämlich internationalen Vereinbarungen (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte; UN-Pakte für Menschenrechte; Revised European Social Charta I; Charta der Grundrechte der Europäischen Union) diametral gegenüber.

Erwerbsarbeitslose müssen jede Arbeit annehmen, die Gesundheit und Sittlichkeit nicht gefährdet und über der Geringfügigkeitsgrenze von derzeit knapp 317,-- Euro entlohnt wird (erinnern wir uns: Die Armutsschwelle liegt bei 770,-- Euro !!). 
Deutlich wird, dass Armut unter diesen Bedingungen vererbt werden kann, wenn man die (Aus-)Bildungskosten für Kinder (Ausflüge, Sprachwochen, Sportwochen, etc.) kennt.

Ein weiterer Schritt auf dem Weg in die Ausgrenzung ist die Sozialhilfe. Auch hier findet die Sippenhaftung (Anrechnung von Familieneinkommen) neben der Verpflichtung zur Verwertung von Eigentum Anwendung. Darüber hinaus besteht auch eine Rückzahlungspflicht, sodass man eher von einem Sozialkredit sprechen muss. Die Höhe dieses Sozialkredites liegt je nach Bundesland zwischen ca. 390,-- und knapp über 490,-- Euro pro Monat (vgl.: die Armutsschwelle liegt bei 780,--!!).

Langer Aktenlauf und die Bittstellerposition der Betroffenen (es gibt keinen Rechtsanspruch auf Sozialkredit!) machen die Ausgrenzung deutlich.

Aus Sicht der Betroffenen:

ARBEITSLOSIGKEIT  IST  DIE  DÜMMSTE  FORM  DER  ARBEITSZEITVERKÜRZUNG 

ARMUT  MACHT  KRANK  (für viele Menschen gilt auch: Krankheit macht arm!)

EIN VORAUSSETZUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN IST DAHER NOTWENDIG UND GERECHT !!!

